
Grenzüberschreitende 
Berichtslinien
Neue Dokumentationspflichten 
erfordern eine Prüfung und 
gegebenenfalls eine Inventur Ihrer 
grenzüberschreitenden Berichtslinien. 



Am 12. Dezember 2023 hat das 
Bundesministerium der Finanzen ein neues 

Anwendungsschreiben veröffentlicht, das die 
lohnsteuerlichen Dokumentationsanforderungen 

für grenzüberschreitende Berichtslinien 
deutlich verschärft. Neue und ab sofort geltende 

Dokumentationspflichten erfordern jedoch 
vollständige Transparenz auch weit über die 

Lohnsteuer hinaus!



Wie wir vorgehen – Kurzüberblick über unsere Health Checks
Zur kurzfristigen Beurteilung der konzerninternen Transparenz und Compliance empfiehlt sich Folgendes:

Die neuen Anforderungen
Zukünftig sind für Lohnsteuerzwecke folgende Anforderungen auf Mitarbeiterebene  
zu erfüllen:

• Dokumentation der Einkunftsabgrenzung zwischen verbundenen Unternehmen
• Nachweis der Eingliederung und Weisungsgebundenheit 
• Bescheinigung der konzerninternen Verrechnung sämtlicher Vergütungsbestandteile

Könnten Sie es? Für diese Zwecke ist eine 
vollständige Transparenz 

grenzüberschreitender 
Berichtslinien  

erforderlich.

 Überprüfung der bestehenden Prozesse zur Identifikation, Dokumentation  
 und Verrechnung im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Berichtslinien

• HR-Prozesse
• Tätigkeitsprofile und Mitarbeiterkompetenzen
• konzerninterne Verträge und Verrechnungen
• Organisations- und Weisungsstrukturen
• Reisebewegungen

1  Identifikation etwaigen  
 Handlungsbedarfs und 
ggf. gemeinsame Erarbeitung von 
Lösungsansätzen
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Neben lohnsteuerlichen Verpflichtungen müssen Unternehmen auch für ertragsteuerliche Zwecke  
(v. a. Quellensteuern und Betriebsstätten) und aus Verrechnungspreissicht Folgendes wissen: 

Haben Sie den Überblick?

WO?

WAS?

An welchem Ort sind die 
Mitarbeitenden angestellt 
und tätig? 

WER?
Welche Mitarbeitenden 

agieren innerhalb 
des Konzerns 

grenzüberschreitend?

FÜR
WEN?

Welche Konzerneinheit ist 
der Leistungsempfänger 

der Tätigkeiten?

Welche Tätigkeiten werden 
ausgeführt?



• Analyse der Business- 
und Organisations- 
struktur

• Identifizierung grenz- 
überschreitender Ver- 
antwort lichkeiten und 
Berichtslinien

• Identifizierung 
konzerninterner 
Leistungs- 
beziehungen

• Bestandsaufnahme der 
internen Compliance  
(z. B. Verträge, Richt-
linien, Prozesse …)

• Identifizierung von 
Risikoländern

Status quo

Falls erforderlich, kann EY Sie im Rahmen einer integrierten detaillierten Untersuchung unterstützen:

Implementierung

• Ausrollen des 
Rahmenkonzeptes

• Kommunikation

• Training/Workshops

• IT-Implementierung 
(falls notwendig)

• Dokumentation

• Identifizierung von 
Schwachstellen bzw. 
Optimierungspotenzial

• Einschätzung von 
konzeptionellem  
Handlungsbedarf

Handlungsbedarf

• Entwicklung eines 
Rahmenkonzepts zur 
effizienten Sicher-
stellung steuerlicher 
Compliance

• interne Policies sowie  
Dos and Don’ts

• interne Kommunika- 
tions- und Dokumen- 
tationsprozesse

• Anpassung der  
Verrechnungs- 
preisstrukturen

• Deklaration von 
Betriebsstätten

• Datenerhebung und 
-abwicklung

Konzept
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News

Kennen Sie unseren Newsletter?
Kennen Sie schon unsere monatlichen „News rund um den 
internatio nalen Mitarbeitereinsatz“? Registrieren Sie sich für den 
Erhalt dieses und anderer steuerspezifischer Newsletter und des 
Tax & Law Magazine in unserem EY Tax Preference Center. 

https://www.ey.com/de_de/forms/newsletter-subscription-forms/ey-tax-preference-center


EY | Building a better working world

Mit unserer Arbeit setzen wir uns für eine besser funktionie- 
rende Welt ein. Wir helfen unseren Kunden, Mitarbeitenden und  
der Gesellschaft, langfristige Werte zu schaffen und das  
Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken.

In mehr als 150 Ländern unterstützen wir unsere Kunden,  
verantwortungsvoll zu wachsen und den digitalen Wandel zu  
gestalten. Dabei setzen wir auf Diversität im Team sowie Daten  
und modernste Technologien in unseren Dienstleistungen.

Ob Assurance, Tax & Law, Strategy and Transactions oder  
Consulting: Unsere Teams stellen bessere Fragen, um neue  
und bessere Antworten auf die komplexen Herausforderungen  
unserer Zeit geben zu können.

„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen  
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes  
EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig.  
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für  
Mandanten. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten  
sammelt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die  
Einzelpersonen gemäß der Datenschutzgesetzgebung haben, sind über  
ey.com/privacy verfügbar. Weitere Informationen zu unserer Organisation  
finden Sie unter ey.com.

In Deutschland finden Sie uns an 20 Standorten.
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